
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/6/11 9Os16/75
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 Veröffentlicht am 11.06.1975

Norm

StGB §223

Rechtssatz

In der Wiederverwendung von bereits entwerteten Wertzeichen liegt weder eine Verfertigung falscher noch eine

Verfälschung echter Privaturkunden.

Entscheidungstexte

9 Os 16/75
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